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32/01 Finanzverfahren, allgemeines Abgabenrecht 

Text 

§ 64. (1) Die Finanzstrafbehörden haben ihre Zuständigkeit von Amts wegen wahrzunehmen. 
Untersuchungshandlungen sind nicht deswegen anfechtbar, weil sie von einer unzuständigen Behörde 
vorgenommen wurden. 

(2) Der Spruchsenat hat auch dann das Verfahren zu Ende zu führen, wenn sich im Zuge der 
mündlichen Verhandlung ergibt, daß die im § 58 Abs. 2 umschriebenen Voraussetzungen für seine 
Entscheidungsbefugnis nicht gegeben sind. Ergibt sich jedoch, daß das Gericht oder ein anderer Senat 
zuständig wäre, so hat der Senat seine Nichtzuständigkeit auszusprechen. 

(3) Wenn zwei Spruchsenate die Zuständigkeit zur Durchführung der mündlichen Verhandlung und 
zur Entscheidung in demselben Strafverfahren in Anspruch nehmen oder ablehnen, so hat jener Senat das 
Verfahren weiterzuführen, der zuerst mit der Sache befasst wurde. 

Anmerkung 

ÜR: Art. VII § 3 und 4, BGBl. Nr. 335/1975. 
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